
Luftfahrt Haftpflichtversicherungs-Bedingungen AVB 304
(Vereine, Landeplätze/Fluggelände, Fluglehrer/Einweiser, Fallschirmpacker, Prüfer, Ver-

anstalter, Betanken von Luftfahrzeugen, nicht zulassungspflichtige Fahrzeuge)
_______________________________________________________________________________________________

§ 1 Gegenstand der Versicherung

1. Der  Versicherer  bietet  Versicherungsschutz,
wenn  der  Versicherungsnehmer  wegen  eines
während der Wirksamkeit  der Versicherung ein-
getretenen Schadenereignisses  von einem Drit-
ten  aufgrund  gesetzlicher  Haftpflichtbestimmun-
gen privatrechtlichen Inhalts  wegen des Todes,
der Verletzung 
oder  Gesundheitsschädigung  von  Menschen
(Personenschaden) oder der Beschädigung oder
Vernichtung  von  Sachen  (Sachschaden)  auf
Schadenersatz in Anspruch genommen wird.

2. Der  Versicherungsschutz  umfasst  die  gesetzliche
Haftpflicht aus den versicherten Risiken.
Versicherungsfall  im  Sinne  dieses  Vertrages  ist
das Schadenereignis, das Haftpflichtansprüche ge-
gen  den  Versicherungsnehmer  zur  Folge  haben
könnte.

3. Bei der Versicherung für Veranstalter, Vereine und
Halter  von  Landeplätzen  und  Fluggeländen  ist
auch mitversichert die gesetzliche Haftpflicht

3.1 als  Eigentümer,  Mieter,  Pächter,  Nutznießer  von
Grundstücken,  Gebäuden  oder  Räumlichkeiten,
die  ausschließlich  der  versicherten  Tätigkeit  die-
nen,

3.2 als  Bauherr  oder  Unternehmer  von  Bauarbeiten
auf  den  der  versicherten  Tätigkeit  dienenden
Grundstücken, sofern die Kosten der Bauarbeiten
im einzelnen Fall auf nicht mehr als EUR 50.000,-
zu veranschlagen sind,

3.3 als früherer Besitzer dieser Grundstücke aus § 836
Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Be-
sitzwechsel bestand,

3.4 der  Zwangs-  oder  Konkursverwalter  in  dieser  Ei-
genschaft.

4. Aus dem Versicherungsschein, seinen Nachträgen
oder dem Antrag ist ersichtlich, für welche Risiken
jeweils Versicherungsschutz besteht.

§ 2 Mitversicherte Personen

Der  Versicherungsschutz  umfasst  auch  die  per-
sönliche gesetzliche Haftpflicht

1. der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsneh-
mers  und  solcher  Personen,  die  er  zur  Leitung
oder  Beaufsichtigung  des  versicherten  Betriebes
oder eines Teils desselben angestellt hat, in dieser
Eigenschaft

2. der übrigen Betriebsangehörigen oder Vereinsmit-
glieder  für  Schäden,  die  sie  in  Ausführung  ihrer
dienstlichen Verrichtungen für den Versicherungs-
nehmer verursachen.

Ausgeschlossen  sind  Haftpflichtansprüche  aus
Personenschäden, bei denen es sich um Arbeits-
unfälle oder Berufskrankheiten im Betrieb des Ver-
sicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch
VII handelt. 

§ 3 Örtlicher Geltungsbereich

Der  Versicherungsschutz  umfasst  nur  im  Inland
belegene  Risiken  und  gilt  für  Versicherungsfälle
auf der ganzen Welt.

§ 4 Ausschlüsse 

1. Kein Versicherungsschutz besteht

1.1 wenn bei einem Schadenereignis nicht alle vorge-
schriebenen Erlaubnisse und Berechtigungen oder
Befähigungsnachweise  für  die  jeweils  versicherte
Tätigkeit vorgelegen haben, behördliche Genehmi-
gungen nicht erteilt oder Auflagen nicht erfüllt wa-
ren,

1.2 aus dem Gebrauch von Kraftfahrzeugen, Kraftfahr-
zeuganhängern,  Luft-  und  Wasser-fahrzeugen
durch den Versicherungsnehmer,

1.3 wegen  Schäden  aus  Vorhandensein  oder  Ge-
brauch von Tankanlagen jeder Art sowie allen Tä-
tigkeiten,  die  mit  Be-  und  Enttanken  zusammen-
hängen,

1.4 wegen Schäden, die durch Explosion oder Brand
solcher Stoffe entstehen, mit denen der Versiche-
rungsnehmer oder seine Beauftragten nicht gemäß
behördlicher Vorschriften umgegangen sind,

1.5 für Haftpflichtansprüche, soweit  sie aufgrund Ver-
trags oder besonderer Zusagen über den Umfang
der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers  hinausgehen  sowie  aus  selbständigen  Ga-
rantiezusagen,

1.6 wegen Sachschäden durch allmähliche Einwirkung
der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuch-
tigkeit,  von  Niederschlägen  (Rauch,  Ruß,  Staub
und dergl.), ferner durch Abwässer und Schwamm-
bildung,

1.7 für  Ansprüche  auf  Wandlung,  Minderung,  Nach-
besserung,  Neu-(Ersatz-)  Lieferung,  aus  Verzug,
wegen Nichterfüllung, soweit es sich nicht um aus-
drücklich mitversicherte Mangel-folgeschäden han-
delt, aus der gesetzlichen Gefahrtragung für zufälli-
gen  Untergang  und  zufällige  Verschlechterung,
wegen  Aufwendungen  in  Erwartung  ordnungsge-
mäßer Leistung (z.B. vergebliche Investitionen),

1.8 wegen Schäden
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1.8.1 an fremden Sachen, die der Versicherungsnehmer
gemietet, gepachtet, geliehen oder durch verbote-
ne Eigenmacht  erlangt hat,  oder die Gegenstand
eines besonderen Verwahrungsvertrages sind,

1.8.2 aus  der  Planung,  Konstruktion,  Herstellung  oder
Lieferung von Erzeugnissen jeglicher Art,

1.8.3 aus Tätigkeiten (z.B. Wartung, Reparatur, Beförde-
rung) an oder mit Luftfahrzeugen, Luftfahrzeugtei-
len oder fremden Sachen und zwar wegen Schä-
den an diesen oder  sonstigen  Schäden jeglicher
Art,

1.9 wegen Schäden, die im Zusammenhang stehen

1.9.1 mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z.B. von
radioaktiven  Substanzen  emittierte  Alpha-,  Beta-
und Gammastrahlen sowie Neutronen oder in Teil-
chenbeschleunigern  erzeugte Strahlen)  sowie mit
Laser- und Maserstrahlen,

1.9.2 mit jeglicher explosiven nuklearen Baugruppe oder
Teilen davon,

1.10 wegen Schäden durch Umwelteinwirkung und aller
sich daraus ergebenden weiteren Schäden, Vibra-
tion,  elektrische  oder  elektromagnetische  Einflüs-
se, es sei denn, dass sie durch Feuer, Explosion,
Zusammenstoß, Absturz oder eine registrierte Not-
situation eines Luftfahrzeugs während des Fluges,
die  einen  ungewöhnlichen  Flugzustand  bewirkt,
verursacht  werden  bzw.  diese  genannten  Tatbe-
stände zur Folge haben,

1.11 wegen Schäden,  die  darauf  zurückzuführen sind,
dass der Versicherungsnehmer besonders gefahr-
drohende Umstände, deren Beseitigung der Versi-
cherer verlangt hatte,  nicht  innerhalb einer  ange-
messenen  Frist  beseitigte.  Ein Umstand,  welcher
zu einem Schaden geführt hat, gilt  ohne weiteres
als besonders gefahrdrohend,

1.12 wegen Schäden, die zusammenhängen mit Kriegs-
Bürgerkriegsereignissen,  anderen  feindseligen
Handlungen, jeder Explosion einer Kriegswaffe un-
ter  Anwendung  atomarer  Kernspaltung  und/oder
Kernfusion  oder  sonstiger  Strahlungseinwirkung
sowie Streik, Aussperrung, Aufruhr, inneren Unru-
hen, Arbeitsunruhen und Terror- oder Sabotageak-
ten,

1.13 wegen Schäden, die zusammenhängen mit Verfü-
gungen von Hoher Hand oder jeder sonstigen ho-
heitlichen Tätigkeit,

1.14 für Haftpflichtansprüche

1.14.1von  Angehörigen  des  Versicherungsnehmers,  so-
weit Leistungspflicht eines Sozial-versicherungsträ-
gers oder eines öffentlich rechtlichen Versorgungs-
trägers besteht, ferner wegen Sachschäden,

1.14.2 zwischen mehreren Versicherungsnehmern,

1.14.3 des Versicherungsnehmers gegen Mitversicherte,

1.14.4 der Mitversicherten untereinander wegen Sach-
schäden; davon unberührt bleibt der Ausschluss
gemäß § 2 Ziffer 2,

1.14.5 von unbeschränkt persönlich haftenden Gesell-
schaftern nicht rechtsfähiger Handelsgesellschaf-
ten,

1.14.6 von gesetzlichen Vertretern juristischer Personen
des privaten oder öffentlichen Rechts sowie nicht
rechtfähiger Vereine,

1.14.7 von Liquidatoren.

Die Ausschlüsse unter 1.14.2 – 1.14.7 erstrecken
sich auch auf Haftpflichtansprüche aus Schaden-
fällen von Angehörigen der dort genannten Perso-
nen.
Als Angehörige gelten die mit dem Versicherungs-
nehmer bei Schadeneintritt  in häuslicher Gemein-
schaft  lebenden  Ehegatten,  Eltern  und  Kinder,
Adoptiveltern  und  -kinder,  Schwiegereltern  und
-kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und En-
kel,  Geschwister  sowie  Pflegeeltern  und  -kinder
(Personen,  die  durch  ein  familienähnliches,  auf
längere  Dauer  angelegtes  Verhältnis  wie  Eltern
und Kinder miteinander verbunden sind).

1.15 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbeson-
dere "punitive" oder "exemplary damages".

2. Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche al-
ler Personen, die den Schaden vorsätzlich herbei-
geführt haben.

§ 5 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes

1. Der Versicherungsschutz beginnt, sobald der erste
Beitrag  gezahlt  ist,  jedoch  frühestens  zu dem im
Versicherungsschein  angegebenen  Zeitpunkt.
Wird  der  erste  Beitrag  erst  danach  angefordert,
dann aber innerhalb von 14 Tagen gezahlt, beginnt
der  Versicherungsschutz  zu  dem  im  Versiche-
rungs-schein angegebenen Zeitpunkt.

2. Der Vertrag endet durch schriftliche Kündigung ei-
nes der Vertragspartner

2.1 zum Ablauf der vereinbarten Dauer von einem
Jahr. Die Kündigung muss spätestens drei Monate
vor dem Ablauf zugegangen sein; anderenfalls ver-
längert sich der Vertrag jeweils um ein Jahr;

2.2 wenn der Versicherer eine Leistung nach § 7 er-
bracht hat oder gegen ihn Klage auf eine solche
Leistung erhoben worden ist.

Die Kündigung muss spätestens einen Monat nach
Leistung oder - im Fall eines Rechtsstreites - nach
Klagerücknahme,  Anerkenntnis,  Vergleich  oder
Rechtskraft  des Urteils  zugegangen sein.  Kündigt
der Versicherer,  wird die Kündigung einen Monat
nach Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird die Kündi-
gung sofort  nach  Zugang beim  Versicherer  wirk-
sam. Er kann jedoch bestimmen, dass die Kündi-
gung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens je-
doch zum Ende des laufenden Versicherungsjah-
res, wirksam wird. 

3. Der Vertrag endet ohne Kündigung, wenn die ver-
einbarte Dauer weniger als ein Jahr beträgt.
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§ 6 Beitragszahlung, Fälligkeit, Verzug

1. Der Versicherungsnehmer hat, wenn nichts ande-
res bestimmt ist, den ersten oder einmaligen Bei-
trag einschließlich der Versicherungssteuer unver-
züglich nach  Abschluss  des Versicherungsvertra-
ges  zu  zahlen.  Folgebeiträge  werden  zu  Beginn
des jeweiligen Beitragszeitraumes fällig.

2. Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht recht-
zeitig  gezahlt,  kann der  Versicherer  vom Vertrag
zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist.
Hat der Versicherer diesen Beitrag nicht innerhalb
von drei  Monaten ab Zugang des Versicherungs-
scheines gerichtlich geltend gemacht, gilt dies als
Rücktritt. In diesem Fall kann der Versicherer eine
angemessene Geschäftsgebühr verlangen. Ist der
Beitrag zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfal-
les noch nicht gezahlt, ist der Versicherer von der
Verpflichtung zur Leistung frei.

3. Wird  ein  Folgebeitrag  nicht  rechtzeitig  gezahlt,
kann  der  Versicherer  dem  Versicherungsnehmer
schriftlich  auf  dessen  Kosten  eine  Zahlungsfrist
von mindestens zwei Wochen setzen. Ist der Ver-
sicherungsnehmer nach Ablauf dieser Frist mit der
Zahlung des Beitrages,  der angegebenen Zinsen
oder der angegebenen Kosten in Verzug, gilt  fol-
gendes:

3.1 Für Schäden,  die nach Ablauf dieser Frist  eintre-
ten,  besteht  kein  Versicherungsschutz,  wenn der
Versicherungsnehmer mit der Fristbestimmung auf
diese Rechtsfolge hingewiesen wurde.

3.2 Der  Versicherer  kann  den  Vertrag  fristlos  kündi-
gen.  Die  Kündigung  kann bereits  zusammen mit
der Bestimmung der Zahlungsfrist ausgesprochen
werden.  In  diesem  Fall  wird  die  Kündigung  zum
Fristablauf  wirksam,  wenn  in  dem  Kündigungs-
schreiben hierauf hingewiesen wurde. Die Wirkun-
gen der Kündigung entfallen, wenn die Zahlung in-
nerhalb  eines  Monats  nach  der  Kündigung  oder,
falls die Kündigung mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist  verbunden war, innerhalb eines Monats
nach Ablauf der Zahlungsfrist nachgeholt wird. Je-
doch besteht für einen zwischenzeitlich eingetrete-
nen Schaden kein Versicherungsschutz. 

3.3 Bei  Teilzahlung  des  Jahresbeitrages  werden  die
noch ausstehenden Raten des Jahresbeitrages so-
fort fällig.

3.4 Rückständige Folgebeiträge können nur innerhalb
eines  Jahres  nach  Ablauf  dieser  Frist  gerichtlich
geltend gemacht werden.

4. Ist vereinbart, dass der Versicherer die jeweils fälli-
gen Beiträge von einem Konto einziehen darf und
kann ein Beitrag aus Gründen, die der Versiche-
rungsnehmer  zu  vertreten  hat,  nicht  fristgerecht
eingezogen  werden  oder  widerspricht  der  Versi-
cherungsnehmer  einer  berechtigten  Einziehung
von seinem Konto, gerät er in Verzug und der Ver-
sicherer kann dem Versicherungsnehmer auch die
daraus entstehenden Kosten in Rechnung stellen.
Der Versicherer ist zu weiteren Abbuchungsversu-
chen berechtigt, aber nicht verpflichtet.

Ist  der  Einzug  aus  Gründen,  die  der  Versiche-
rungsnehmer nicht zu vertreten hat, nicht möglich,
kommt er erst in Verzug, wenn er nach schriftlicher
Aufforderung nicht fristgerecht zahlt.

Kann aufgrund eines Widerspruchs oder aus ande-
ren Gründen ein Beitrag nicht eingezogen werden,
kann der Versicherer von weiteren Einziehungsver-
suchen  absehen  und  den  Versicherungsnehmer
schriftlich zur Zahlung durch Überweisung auffor-
dern.

5. Bei  vorzeitiger  Beendigung  des  Versicherungs-
schutzes  oder  des  Vertrages hat  der  Versicherer
nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der der
abgelaufenen Versicherungszeit entspricht.

§ 7 Umfang der Leistung

1. Die Leistung des Versicherers umfasst die Prüfung
der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter An-
sprüche sowie den Ersatz der Entschädigung, die
der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes 
oder eines vom Versicherer abgegebenen oder ge-
nehmigten  Anerkenntnisses,  eines  von  ihm  ge-
schlossenen oder genehmigten Vergleichs oder ei-
ner richterlichen Entscheidung zu zahlen hat. Steht
die Verpflichtung zur Zahlung fest, ist die Entschä-
digung unverzüglich zu leisten.

Die  Versicherung  umfasst  auch  die  mit  Einver-
ständnis  des Versicherers aufgewendeten Kosten
der  Verteidigung  in  einem Straf-  oder  Ordnungs-
widrigkeitsverfahren, das wegen einer Tat eingelei-
tet wurde, weiche die Verantwortlichkeit des Versi-
cherungsnehmers  einem  Dritten  gegenüber  zur
Folge haben könnte.

Hat der Versicherungsnehmer für eine aus einem
Versicherungsfall  geschuldete  Rente  kraft  Geset-
zes Sicherheit zu leisten oder ist ihm die Abwen-
dung  der  Vollstreckung  einer  gerichtlichen  Ent-
scheidung durch Sicherheitsleistung oder Hinterle-
gung nachgelassen, ist der Versicherer an seiner
Stelle  zur  Sicherheitsleistung  oder  Hinterlegung
verpflichtet.

2. Für die Leistung des Versicherers bildet die für den
Versicherungsvertrag  jeweils  geltende  Deckungs-
summe  die  Höchstgrenze  bei  jedem  Schadener-
eignis. 
Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden
aus derselben Ursache gelten als ein Schadener-
eignis.

3. Beseitigt  der  Versicherungsnehmer  einen  ersatz-
pflichtigen Schaden selbst, werden nur Selbstkos-
ten ohne Gewinnanteil ersetzt.

4. Kommt  es  in  einem  Versicherungsfall  zu  einem
Rechtsstreit  über  den  Anspruch  zwischen  dem
Versicherungsnehmer und dem Geschädigten oder
dessen  Rechtsnachfolger,  führt  der  Versicherer
den Rechtsstreit auf seine Kosten im Namen des
Versicherungsnehmers.

5. Aufwendungen  des  Versicherers  für  Kosten  wer-
den,  ausgenommen  bei  Schadenereignissen  in
USA und Kanada, nicht als Leistungen auf die 
Deckungssumme angerechnet.
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Kosten  sind:  Anwalts-,  Sachverständigen-,  Zeu-
gen-  und Gerichtskosten;  Aufwendungen  zur Ab-
wendung oder Minderung des Schadens bei oder
nach Eintritt  des Versicherungsfalles sowie Scha-
denermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem
Versicherer nicht  selbst  entstehen. Dies gilt  auch
dann, wenn diese Kosten auf Weisung des Versi-
cherers entstanden sind.

Übersteigen  die  Haftpflichtansprüche  die  De-
ckungssumme, hat der Versicherer Prozesskosten
nur  im  Verhältnis  der  Deckungssumme  zur  Ge-
samthöhe der Ansprüche zu tragen, und zwar auch
dann, wenn es sich um mehrere aus einem Scha-
denereignis entstehende Prozesse handelt.

6. Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädig-
ten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der
Kapitalwert  der  Rente  die  Deckungssumme  oder
den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus
dem  Versicherungsfall  noch  verbleibenden  Rest-
betrag der Deckungssumme, wird die zu leistende
Rente nur im Verhältnis der Deckungssumme oder
ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente er-
stattet.  Über  die  Berechnungsmethode des  Kapi-
talwertes der Rente erteilt der Versicherer auf Ver-
langen Auskunft.

7. Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung ei-
nes Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis,  Be-
friedigung oder Vergleich am Widerstand des Ver-
sicherten scheitert, hat der Versicherer für den von
der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an
Hauptsache,  Zinsen  und Kosten  nicht  aufzukom-
men.

§ 8 Obliegenheiten nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles

1. Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unver-
züglich,  spätestens innerhalb einer Woche, anzu-
zeigen.

Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, Anklage
erhoben,  ein  Strafbefehl,  Ordnungs-widrigkeitsbe-
scheid  oder  ein  Mahnbescheid  erlassen,  ist  dies
dem  Versicherer  unverzüglich  anzuzeigen,  auch
wenn der Versicherungsfall selbst bereits gemeldet
wurde.

Macht  ein  Geschädigter  einen  Anspruch  gegen-
über dem Versicherungsnehmer geltend, ist dieser
zur Anzeige innerhalb einer Woche nach der Erhe-
bung des Anspruchs verpflichtet.

Wird  gegen  den  Versicherungsnehmer  ein  An-
spruch gerichtlich  geltend  gemacht,  die  Prozess-
kostenhilfe beantragt oder wird ihm gerichtlich der
Streit verkündet, hat er dies außerdem unverzüg-
lich anzuzeigen. Das gleiche gilt im Fall eines Ar-
restes,  einer  einstweiligen  Verfügung  oder  eines
Beweissicherungsverfahrens.

2. Der  Versicherungsnehmer  ist  verpflichtet,  unter
Beachtung der Weisungen des Versicherers nach
Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des
Schadens zu sorgen und alles zu tun, was zur Auf-
klärung des Schadenfalles dient, sofern ihm dabei
nichts Unbilliges zugemutet wird. Er hat den Versi-

cherer  bei  der  Abwehr  der  Ansprüche  sowie  bei
der Schadenermittlung und -regulierung zu unter-
stützen,  ihm  ausführliche  und  wahrheitsgemäße
Schadenberichte zu erstatten, alle Umstände, wel-
che auf den Schadenfall Bezug haben, mitzuteilen
und alle nach Ansicht des Versicherers für die Be-
urteilung des Schadenfalles erheblichen Schriftstü-
cke einzusenden.

3. Kommt es zum Prozess über einen Haftpflichtan-
spruch,  überlässt  der  Versicherungsnehmer  die
Prozessführung dem Versicherer, erteilt  dem vom
Versicherer  bestellten  oder  bezeichneten  Anwalt
Vollmacht und gibt alle von diesem oder dem Ver-
sicherer für nötig erachteten Aufklärungen. Gegen
Mahnbescheide  oder  Verfügungen  von  Verwal-
tungsbehörden auf Schadenersatz hat er, ohne die
Weisung des Versicherers abzuwarten, fristgemäß
Widerspruch  zu  erheben  oder  die  erforderlichen
Rechtsbehelfe zu ergreifen.

4. Der  Versicherungsnehmer  ist  nicht  berechtigt,
ohne  Zustimmung  des  Versicherers  einen  Haft-
pflichtanspruch  ganz  oder  zum  Teil  oder  ver-
gleichsweise  anzuerkennen  oder  zu  befriedigen.
Tut  er dies  dennoch,  ist  der  Versicherer  von der
Verpflichtung zur Leistung frei,  es sei denn, dass
der  Versicherungsnehmer  nach  den  Umständen
die Befriedigung oder Anerkennung nicht ohne of-
fenbare Unbilligkeit verweigern konnte.

5. Wenn der Versicherungsnehmer infolge veränder-
ter Verhältnisse das Recht erlangt, die Aufhebung
oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu for-
dern, ist er verpflichtet, dieses Recht in seinem Na-
men vom Versicherer ausüben zu lassen. Die Be-
stimmungen  unter  Ziffer  2  bis  4  finden  entspre-
chende Anwendung.

6. Der Versicherer ist bevollmächtigt, im Rahmen der
Deckungssumme alle ihm zur Beilegung oder Ab-
wehr von Ansprüchen zweckmäßig erscheinenden
Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers
abzugeben.

§ 9 Folgen von Obliegenheitsverletzungen

Wird eine Obliegenheit verletzt, die nach § 8 dem
Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, ist der Versi-
cherer von der Verpflichtung zur Leistung frei,  es
sei  denn,  dass die Verletzung weder auf Vorsatz
noch  auf  grober  Fahrlässigkeit  beruht.  Bei  grob-
fahrlässiger  Verletzung bleibt  der  Versicherer  zur
Leistung  insoweit  verpflichtet,  als  die  Verletzung
weder Einfluss auf die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch auf den Umfang der Leistung des
Versicherers  gehabt  hat.  Handelt  es  sich  hierbei
um die Verletzung von Obliegenheiten zwecks Ab-
wendung oder Minderung des Schadens, bleibt der
Versicherer  bei  grobfahrlässiger  Verletzung  zur
Leistung insoweit verpflichtet, als der Umfang des
Schadens auch bei gehöriger Erfüllung der Oblie-
genheiten nicht geringer gewesen wäre.

§ 10 Rechtsverhältnisse am Vertrag beteiligter Per-
sonen

1. Soweit sich die Versicherung auf Haftpflichtansprü-
che  gegen  andere  Personen  als  den  Versiche-
rungsnehmer  erstreckt,  finden  alle  im  Versiche-
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rungsvertrag bezüglich des Versicherungsnehmers
getroffenen Bestimmungen auch auf diese Perso-
nen  sinngemäße Anwendung.  Die Ausübung  der
Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht  aus-
schließlich  dem  Versicherungsnehmer  zu;  dieser
bleibt neben dem Versicherten für die Erfüllung der
Obliegenheiten verantwortlich.

2. Die Versicherungsansprüche können vor ihrer end-
gültigen Feststellung ohne Zustimmung des Versi-
cherers nicht übertragen werden.

§ 11 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versiche-
rungsnehmers

1. Vollständigkeit  und Richtigkeit  von Angaben über
gefahrerhebliche Umstände 

Der  Versicherungsnehmer  oder  sein  Bevollmäch-
tigter  sind verpflichtet,  vor  Abschluss  des  Vertra-
ges alle  ihnen bekannten gefahrerheblichen Um-
stände schriftlich, wahrheitsgemäß und vollständig
anzuzeigen,  insbesondere  die  im  Versicherungs-
antrag gestellten Fragen ebenso zu beantworten.
Gefahrerheblich  sind die  Umstände, die  geeignet
sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss
auszuüben,  den Vertrag überhaupt  oder mit  dem
vereinbarten  Inhalt  abzuschließen.  Ein  Umstand,
nach dem der Versicherer ausdrücklich und schrift-
lich gefragt hat, gilt im Zweifel als gefahrerheblich.
Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten des
Versicherungsnehmers oder einem Vertreter ohne
Vertretungsmacht  geschlossen  und  kennt  dieser
den gefahrerheblichen Umstand,  muss der Versi-
cherungsnehmer  sich  so  behandeln  lassen,  als
hätte  er selbst  davon Kenntnis  gehabt  oder  dies
arglistig verschwiegen. 

2. Rücktritt

2.1 Voraussetzungen und Ausübung des Rücktritts 

Unvollständige und unrichtige Angaben zu den ge-
fahrerheblichen Umständen berechtigen den Versi-
cherer  vom Versicherungsvertrag  zurückzutreten.
Dies gilt auch dann, wenn ein Umstand nicht oder
unrichtig angezeigt wurde, weil der Versicherungs-
nehmer  sich  der  Kenntnis  der  Wahrheit  arglistig
entzogen hat. Der Rücktritt kann nur innerhalb ei-
nes  Monats  erfolgen.  Die  Frist  beginnt  mit  dem
Zeitpunkt, in dem der Versicherer von der Verlet-
zung  der  Anzeigepflicht  Kenntnis  erlangt.  Der
Rücktritt  erfolgt  durch  Erklärung  dem  Versiche-
rungsnehmer gegenüber.

2.2 Ausschluss des Rücktrittrechts

Der Versicherer  hat  kein  Rücktrittsrecht,  wenn er
die nichtangezeigten gefahrerheblichen Umstände
oder  deren  unrichtige  Anzeige  kannte.  Dasselbe
gilt,  wenn  der  Versicherungsnehmer  nachweist,
dass  die  unrichtigen  oder  unvollständigen  Anga-
ben weder von ihm noch von seinen Bevollmäch-
tigten schuldhaft gemacht wurden. 

Hatte der Versicherungsnehmer die gefahrerhebli-
chen Umstände anhand schriftlicher vom Versiche-
rer gestellter  Fragen anzuzeigen, kann der Versi-
cherer wegen einer unterbliebenen Anzeige eines
Umstands,  nach  dem  nicht  ausdrücklich  gefragt
worden ist, nur zurücktreten, wenn dieser Umstand
entweder vom Versicherungsnehmer oder von sei-
nem Bevollmächtigten arglistig verschwiegen wur-
de.

2.3 Folgen des Rücktritts

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs-
schutz.
Ist  der  Versicherungsfall  bereits  eingetreten,  darf
der  Versicherer  den  Versicherungsschutz  nicht
versagen,  wenn der  Versicherungsnehmer  nach-
weist, dass der unvollständig oder unrichtig ange-
zeigte Umstand weder auf  den Eintritt  des Versi-
cherungsfalles noch auf den Umfang der Leistung
Einfluss gehabt hat.
Im Fall  des Rücktritts sind Versicherer und Versi-
cherungsnehmer  verpflichtet,  die  empfangenen
Leistungen  zurückzugewähren;  eine  Geldsumme
ist vom Zeitpunkt des Empfangs an zu verzinsen.
Der Versicherer behält aber seinen Anspruch auf
den Teil  des Beitrages, der der im Zeitpunkt des
Rücktritts abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

3. Beitragsänderung oder Kündigungsrecht

Ist  das  Rücktrittsrecht  des  Versicherers  ausge-
schlossen,  weil  die  Anzeigepflicht  des  Versiche-
rungsnehmers  ohne  Verschulden  verletzt  wurde,
hat der Versicherer, falls für die höhere Gefahr ein
höherer  Beitrag angemessen ist,  auf  diesen Bei-
trag  ab  Beginn  der  laufenden  Versicherungsperi-
ode Anspruch. Das gleiche gilt,  wenn dem Versi-
cherer  bei  Abschluss  des  Vertrages  ein  für  die
Übernahme der Gefahr erheblicher Umstand nicht
angezeigt worden ist,  weil  er dem Versicherungs-
nehmer nicht bekannt war.
Wird  die  höhere  Gefahr  nach  den  für  den  Ge-
schäftsbetrieb  des  Versicherers  maßgebenden
Grundsätzen  auch  gegen  einen  höheren  Beitrag
nicht übernommen, kann er den Versicherungsver-
trag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von ei-
nem Monat, nachdem er von der Anzeigepflichtver-
letzung Kenntnis erlangt hat, kündigen. Die Kündi-
gung  wird  einen  Monat  nach  dem  Zugang  beim
Versicherungsnehmer wirksam.
Das Recht auf  Beitragserhöhung oder Kündigung
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt  an  geltend  gemacht  wird,  in  dem
der  Versicherer  von der  Verletzung  der  Anzeige-
pflicht  oder  von dem nicht  angezeigten  Umstand
Kenntnis erlangt hat.

4. Anfechtung

Das Recht  des Versicherers,  den  Vertrag  wegen
arglistiger Täuschung über Gefahrumstände anzu-
fechten, bleibt unberührt.

§ 12 Fristen

1. Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag ver-
jähren in zwei Jahren. Die Verjährung beginnt mit
dem Schluss des Jahres, in dem die Leistung er-
langt werden kann.
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2. Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim
Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung
bis  zum  Eingang  der  schriftlichen  Entscheidung
des Versicherers gehemmt.

3. Hat der Versicherer den Versicherungsschutz ab-
gelehnt, ist der bestrittene Versicherungsanspruch
binnen einer  Frist  von sechs  Monaten gerichtlich
geltend zu machen. Die Frist beginnt mit dem Tag,
an  dem  der  Anspruchsberechtigte  unter  Hinweis
auf  die  Rechtsfolgen  der  Fristversäumung  vom
Versicherer davon in Kenntnis gesetzt worden ist. 

§ 13 Widerspruchsrecht des Versicherungsnehmers

1. Werden  die  für  den  Vertrag  geltenden  Versiche-
rungsbedingungen  oder  die  weitere  für  den  Ver-
tragsinhalt  maßgebliche  Verbraucherinformation
erst zusammen mit dem Versicherungsschein 
übersandt,  hat  der  Versicherungsnehmer  ein  ge-
setzliches Widerspruchsrecht, über das er belehrt
werden muss.

2. Fehlt  diese Belehrung oder liegen dem Versiche-
rungsnehmer der Versicherungsschein,  die Versi-
cherungsbedingungen  oder  die  Verbraucherinfor-
mation nicht vollständig vor, kann dieser noch in-
nerhalb eines Jahres nach Zahlung des ersten Bei-
trages widersprechen.

§ 14 Gerichtsstand, geltendes Recht

1. Dem Versicherungsvertrag liegt das Recht der
Bundesrepublik Deutschland zugrunde.

Für Klagen, die aus dem Versicherungsvertrag ge-
gen  den  Versicherer  erhoben  werden,  bestimmt
sich die  gerichtliche Zuständigkeit  nach dem Sitz
des  Versicherers  oder  seiner  für  den  Versiche-
rungsvertrag  zuständigen  Niederlassung.  Hat  ein
Versicherungsagent  am  Zustandekommen  des
Vertrages mitgewirkt, ist auch das Gericht des Or-
tes zuständig, an dem der Versicherungsagent zur
Zeit  der Vermittlung  oder  des  Abschlusses  seine
gewerbliche Niederlassung oder, wenn er eine sol-
che nicht unterhält, seinen Wohnsitz hatte.

2. Klagen  des  Versicherers  gegen  den  Versiche-
rungsnehmer  können  bei  dem für  den  Wohnsitz
des  Versicherungsnehmers  zuständigen  Gericht
erhoben werden.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebli-
che  Versicherung  handelt,  kann  der  Versicherer
seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder
die Niederlassung des Versicherungsnehmers zu-
ständigen Gericht geltend machen.

§ 15 Anzeigen und Willenserklärungen

1. Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und
Erklärungen sind schriftlich abzugeben und an die
im Versicherungsschein  oder  in  dessen Nachträ-
gen als zuständig bezeichnete Stelle zu richten. 

2. Hat der Versicherungsnehmer seine Anschrift  ge-
ändert,  die Änderung aber dem Versicherer nicht
mitgeteilt,  genügt  für  eine  Willenserklärung,  die
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben
ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes

nach der  letzten dem Versicherer  bekannten An-
schrift.  Die Erklärung wird in dem Zeitpunkt  wirk-
sam, in welchem sie ohne die Anschriftenänderung
bei regelmäßiger Beförderung dem Versicherungs-
nehmer zugegangen sein würde.

BESONDERE BEDINGUNGEN

1. Veranstalterhaftpflichtversicherung

1.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht für Perso-
nen- und Sachschäden aus der Vorbereitung und
Durchführung öffentlicher Luftfahrtveranstaltungen,
die nach den Luftverkehrsbestimmungen genehmi-
gungspflichtig sind .

1.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche

1.2.1 wegen Schäden an den an der Veranstaltung teil-
nehmenden Kraftfahrzeugen,  Kraftfahrzeuganhän-
gern und Luftfahrzeugen,

1.2.2 wegen Abhandenkommens von Sachen jeder Art,

1.2.3  wegen Schäden an ausgestellten oder zur Aufbe-
wahrung  übergebenen  Sachen  und  Schäden  an
Sachen,  welche die  an der Luftfahrtveranstaltung
mitwirkenden Personen gebrauchen, benutzen, mit
sich führen oder an sich tragen,

1.2.4 aus  Unterhaltung  und  Betrieb  von  Landeplätzen
und Fluggeländen.

2. Vereinshaftpflichtversicherung

2.1 Versichert  ist  die  gesetzliche  Haftpflicht  der  Ver-
einsmitglieder, die ihnen bei Betätigung im Interes-
se und für  satzungsgemäße Zwecke des Vereins
erwachsen kann sowie der Vereinsmitglieder ein-
schließlich der Vorstandsmitglieder untereinander,
soweit eine persönliche, gesetzliche Haftpflicht be-
steht - abweichend von  § 4 Ziffer 1.14.

2.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche

2.2.1 aus der Durchführung von öffentlichen Luftfahrtver-
anstaltungen,  die  nach  den  Luftverkehrsbestim-
mungen genehmigungspflichtig sind,

2.2.2 aus  Unterhaltung  und  Betrieb  von  Landeplätzen
oder  Fluggeländen  sowie  aus  der  Tätigkeit  des
amtlich  bestätigten  Flugleiters  oder  der  von  ihm
Beauftragten,

2.2.3 aus  dem  Gebrauch  von  Startwinden,  ausgenom-
men für Flugmodelle bis 5 kg,

2.2.4 wegen Schäden am geschleppten Flugmodell.

3. Haftpflichtversicherung für Landeplätze und
Fluggelände

3.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Besitz,
Unterhaltung  und Betrieb  von Landeplätzen  oder
Fluggeländen für Luftfahrzeuge bis 5.700 kg Flug-
gewicht.
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Eingeschlossen ist die persönliche Haftpflicht  des
jeweils diensttuenden Flugleiters einschließlich des
Startleiters,  der  vom  Geländehalter  bestellt  und
von der zuständigen Luftfahrtbehörde bestätigt ist,
soweit  er  aufgrund gesetzlicher  Haftpflichtbestim-
mungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten
auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird.

3.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht des Landesbe-
auf-tragten für Luftaufsicht.

4. Haftpflichtversicherung für nicht zulassungs-
und nicht versicherungspflichtige Fahrzeuge

4.1 Versichert ist, teilweise abweichend von § 4 Ziffern
1.2 und 1.8.3, die gesetzliche Haftpflicht für Perso-
nen-  und  Sachschäden  aus  dem  Gebrauch  von
stationären  Startwinden,  mobilen  Startwinden  mit
Fahrzeug,  Seilrückholwagen  und  sonstigen  Ar-
beits-  oder  Rettungsfahrzeugen,  die  nicht  zulas-
sungs- und nicht versicherungspflichtig und nur für
den Verkehr  innerhalb  des Vereins-  bzw. Lande-
platzgeländes vorgesehen sind.
Mitversichert  ist  die  persönliche  gesetzliche Haft-
pflicht  der  berechtigten  Fahrer.  Versicherungs-
schutz besteht,  wenn der jeweilige Fahrer die bei
Gebrauch auf öffentlichen Wegen und Plätzen ge-
setzlich vorgeschriebene Fahrerlaubnis für das be-
treffende  Fahrzeug  besitzt.  Bei  Seilrückholwagen
genügt,  dass der Fahrer mindestens 14 Jahre alt
ist und mit Erlaubnis des Leiters des Flugbetriebes
tätig wird.

4.2 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Schä-
den am geschleppten Segelflugzeug einschließlich
Sachfolgeschäden.

5. Haftpflichtversicherung für das Betanken von
Luftfahrzeugen

5.1 Versichert ist abweichend von § 4 Ziffern 1.3 und
1.8.3 die gesetzliche Haftpflicht für Personen- und
Sachschäden  aus  dem  Vorhandensein  oder  Ge-
brauch  von  Tankanlagen  für  Luftfahrzeug-Treib-
stoffe sowie aus allen Tätigkeiten, die mit dem Be-
und Enttanken von Luftfahrzeugen zusammenhän-
gen.

5.2 Nicht versichert ist das Risiko als Inhaber von An-
lagen  zur  Lagerung  von  gewässerschädlichen
Stoffen (Anlagenrisiko).

6. Haftpflichtversicherung für Fluglehrer / 
Einweiser

6.1 Versichert  ist  in  Abänderung von § 4 Ziffer  1.8.3
die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit als be-
rechtigter  Fluglehrer/Einweiser.  Die  erforderliche
Ausbildungstätigkeit unter der Aufsicht eines hier-
für amtlich anerkannten Fluglehrers zur Erlangung
der Lehrberechtigung ist mitversichert.
Die Haftpflichtversicherung des Halters für das der
Ausbildung/Einweisung  dienende  Luftfahrzeug
geht vor.

6.2 Ausgeschlossen  sind  Haftpflichtansprüche  wegen
Schäden an dem der Ausbildung/Einweisung die-
nenden Luftfahrzeug einschließlich Sachfolgeschä-
den.

7. Haftpflichtversicherung für Fallschirmpacker

7.1 Versichert ist, abweichend von § 4 Ziffer 1.8.3, die
gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit als Fall-
schirmpacker.

7.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen
Schäden am Fallschirm.

8. Haftpflichtversicherung für Prüfer

8.1 Versichert  ist  die  gesetzliche  Haftpflicht  aus  der
Prüfung von Luftfahrtgeräten oder  Luftfahrzeugen
gemäß der Prüfordnung für Luftfahrtgerät.
Die  Luftfahrzeughalter-  oder  Luftfrachtführer-Haft-
pflichtversicherung gehen vor.

8.2. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen

8.2.1 Schäden an den geprüften Luftfahrtgeräten
und/oder Luftfahrzeugen;

8.2.2 Schäden, die später als ein Jahr nach Abschluss
der Prüfung des Luftfahrtgerätes / Luftfahrzeuges
eingetreten sind.
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